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Bericht des Vorstands zum Bezugsrechtsausschluss gemäß § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 
zu Tagesordnungspunkt 7 „Beschlussfassung über Kapitalerhöhungen und 
entsprechende Satzungsänderung“ 

Der Vorstand erstattet gemäß § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG den nachfolgenden Bericht zu 
Punkt 7 der Tagesordnung über die Gründe für den vorgeschlagenen Ausschluss des 
gesetzlichen Bezugsrechts: 
 
1. GenH2 

a)  Sitz und Registereintragung 

Die GenH2Corp. ist im Company Register von Florida unter der Nr. F21000004057 
eingetragen. Registrierter Sitz ist 5200 S Washington Ave, Titusville, 32780, Florida, USA. 

b) Aktienkapital und Aktionärsstruktur 

Das Aktienkapital der GenH2 beträgt USD 59.711,41 und ist eingeteilt in 59.711.409 
Namensaktien. Größte Aktionärin ist die H2E Americas LLC mit 44,36 % der Aktien. 
Zweitgrößter Aktionär ist Jong Baik mit 18,52 % der Aktien. Daneben halten 29 Aktionäre 
Anteile von 0,1 bis 10,8 % der Aktien. 

c)  Unternehmensgegenstand 

Die GenH2 wurde im Mai 2021 gegründet. GenH2 entwickelt und konstruiert Instrumente zur 
Wasserstoffverflüssigung, Werkzeuge zur Verflüssigung von Wasserstoff sowie für Transfer- 
und Speichersysteme. 

d) Organe der GenH2 

Der Board of Directors besteht aus vier Personen, nämlich aus Greg Gosnell, President, und 
den Directors Sarah Simkiss, Paul Sandhu und Marc Provencher. Das Executive Management 
Team besteht aus Greg Gosnell, Jong Baik und James Fesmire. 

e)  Geschäftstätigkeit der GenH2 

Die GenH2 fokussiert sich auf die Entwicklung und Bereitstellung von Technologien zur 
verlustfreien Speicherung, Transport und Verflüssigung von Wasserstoff, um einen 
wesentlichen Beitrag zur Förderung und Beschleunigung von Wasserstoff als Energieträger 
im Transportsektor zu leisten. Die GenH2-Technologie kann als Energieträger zur 
Notstromerzeugung, zur Brennstoffzellenversorgung, zur Speicherung sauberer Energie und 
zum Transport genutzt werden. Die Gesellschaft hat die Forschungs- und Entwicklungsphase 
abgeschlossen und konnte im Jahr 2024 bereits Auftragsvolumen generieren. 



Die GenH2 hat drei Tochtergesellschaften, nämlich die GenH2 Finance Corp., die Genousone 
Corp. und die ABC Concepts Corp. 

2. Wirtschaftliche und strategische Vorteile durch den Erwerb der GenH2 

Mit einem starken Portfolio an Patenten und geistigem Eigentum sowie einem enormen 
Marktpotenzial wird die Übernahme der GenH2 das Unternehmen in die Lage versetzen, eine 
marktführende Präsenz im Bereich Flüssigwasserstoff-Infrastruktur und -Dienstleistungen zu 
entwickeln und einen wachsenden Multi-Milliarden-Euro Markt für grüne Wasserstoffprojekte 
zu erschließen. Strategisch bietet die Kombination aus dem Marktpotenzial in den Vereinigten 
Staaten und in Deutschland, dem Marktführer für grüne Energie in der Europäischen Union, 
der neuen Gruppe den Zugang zu den weltweit aktivsten Märkten für wasserstoffbezogene 
Produkte und Dienstleistungen. 

 
3. Unternehmensplanung und Unternehmenswert  

Die Planung und der Wert der einzubringenden GenH2 sind in der Fairness Opinion nach IDW 
S 8 der MÖHRLE HAPP LUTHER Valuation GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ("WP 
Gesellschaft") vom 12. September 2024 dargestellt und hergeleitet, die von der Einberufung 
der Hauptversammlung an und während der Hauptversammlung auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter 

https://www.philomaxcap.de/8.html 

zugänglich ist. 

Auf Grundlage der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft unter Beachtung des IDW S 8 
durchgeführten Tätigkeiten, ist diese der Ansicht, dass der Marktwert des Eigenkapitals der 
GenH2 auf Basis des kapitalwertorientierten Verfahrens zwischen USD 102,6 Mio. (EUR 92,9 
Mio.) und USD 110,3 Mio. (EUR 99,9 Mio.) liegt. Der auf Basis der Pre-Money-Bewertung 
festgestellte Marktwert ergab Werte zwischen USD 90,0 Mio. (EUR 81,5 Mio.) und USD 115,0 
Mio. (EUR 104,1 Mio.). Auf Basis der vorstehenden Ergebnisse erscheint der angebotene 
Transaktionspreis für 100% der Anteile an der GenH2 finanziell angemessen i.S.d. IDW S 8, 
wenn dieser zwischen USD 90,0 Mio. (EUR 81,5 Mio.) und USD 110,3 Mio. (EUR 99,9 Mio.) 
liegt. 

Auf der Basis des gemäß der Fairness Opinion ermittelten Unternehmenswerts der GenH2 
errechnet sich auch unter Berücksichtigung eines vorsichtigen Wertabschlags von 5% ein 
rechnerischer Wert für jede Neue Aktie von etwa EUR 1,00. Dieser übersteigt die zuletzt 
festgestellten Börsenpreise deutlich, so dass auch keine nach dem Aktiengesetz unzulässige 
Verwässerung der Aktionäre eintritt. 

Vorstand und Aufsichtsrat erachten daher den Wert der Sacheinlage und die Anzahl der dafür 
auszugebenden Neuen Aktien für angemessen. 

Zum Ausgleich der Verwässerung wird den Aktionären im Rahmen einer Barkapitalerhöhung 
zudem die Möglichkeit geboten, die Verwässerung ihrer Anteile zu vermeiden. 



4. Bezugsrechtsausschluss 
 
Der Zweck des im Rahmen der Sachkapitalerhöhung vorgesehenen 
Bezugsrechtsausschlusses, nämlich der Erwerb von bis zu 100 % der Aktien und des 
Aktienkapitals der GenH2 liegt im Interesse der Gesellschaft. Dafür genügt es, wenn die an 
der Beschlussfassung beteiligten Organe aufgrund ihrer Abwägung davon ausgehen dürfen, 
dass die Sachkapitalerhöhung zum Besten der Gesellschaft und damit letztlich aller Aktionäre 
ist. Für die Gesellschaft und die Aktionäre der Gesellschaft ergibt sich aufgrund des Erwerbs 
der Aktien der GenH2 die Chance, ein deutlich schnelleres Wachstum des Unternehmens in 
einer sehr attraktiven Branche zu erreichen und damit attraktive und nachhaltige Gewinne bzw. 
Dividenden zu erwirtschaften. 

Der Vorstand der Gesellschaft hält den Bezugsrechtsausschluss für geeignet und erforderlich, 
um den im Gesellschaftsinteresse liegenden Zweck, nämlich den Erwerb der Aktien der 
GenH2, zu erreichen. Geeignet ist der Bezugsrechtsausschluss deshalb, weil der Erwerb der 
Aktien der GenH2 gegen Schaffung und Übertragung der neuen Aktien der Gesellschaft einen 
Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre der Gesellschaft voraussetzt. 

Eine Barkapitalerhöhung zum Erwerb von Aktien der GenH2 ist wegen des zu leistenden 
hohen Gegenwerts und der zu erwartenden mangelnden Bereitschaft der Aktionäre zur 
Teilnahme an einer entsprechend hohen Bezugsrechtsemission nicht geeignet. Im Übrigen 
partizipieren sämtliche Aktionäre an der mit der Sachkapitalerhöhung verbundenen 
Werterhöhung. 

In der Gesamtabwägung überwiegt das Interesse der Gesellschaft an der Durchführung der 
Sachkapitalerhöhung das Interesse der bestehenden Aktionäre der Gesellschaft an der 
Vermeidung einer Verwässerung. Eine wirtschaftliche Verwässerung findet nicht statt, da der 
Wert der Sacheinlage den Wert der im Gegenzug ausgegebenen neuen Aktien der 
Gesellschaft erreicht. Vor diesem Hintergrund ist die Durchführung der Sachkapitalerhöhung, 
die im Interesse des Unternehmenswachstums und damit im Gesellschaftsinteresse liegt, von 
überwiegender Bedeutung. Damit ist der Ausschluss des Bezugsrechts im 
Gesellschaftsinteresse gerechtfertigt. 

Der im Rahmen der Barkapitalerhöhung vorgesehene Ausschluss des Bezugsrechts für 
Aktienspitzen ist erforderlich, um ein praktikables Bezugsverhältnis darstellen zu können. 
Hierdurch wird die technische Durchführung der Kapitalerhöhung erleichtert. Die Kosten eines 
Bezugsrechtshandels für die Aktienspitzen stehen in keinem Verhältnis zum Vorteil für die 
Aktionäre. Die durch den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre für die Spitzen 
entstehenden bezugsrechtsfreien neuen Aktien werden bestmöglich für die Gesellschaft 
verwertet. Da sich ein etwaiger Ausschluss des Bezugsrechts nur auf Aktienspitzen 
beschränkt, ist ein möglicher Verwässerungseffekt gering. 

 
 
 
 
 
 
 


